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Wohnbau-
Förderung 
Vernehmlassungsentwurf 
kann beim «Volksblatt» 
bezogen werden 
Der Vernehmlassungsentwurf 
für das  neue Wohnbauförde-
rungsgesetz gehörte von An
fang an zu den am meisten 
diskutierten Themen der der
zeit laufenden FBP-Ge-
sprächsrunden mit Bürgerin
nen und Bürgern im ganzen 
Lande. Wiederholt wurde 
auch der Wunsch laut, den 
zur Diskussion stehenden 
Text des  Vemehmlassungs-
entwurfes den Teilnehmern 
an den Diskussionsabenden 
zum privaten Studium in die 
Hand zu geben; so  wie e s  an 
der Schaaner Versammlung 
bereits der Fall war. Das 
FBP-Sekretariat hat uns nun 
auf unsere Anfrage hin eine 
Anzahl von Gesetzestexten 
zur Verfügung gestellt, die 
wir gerne an unsere interes
sierten Leserinnen und Leser 
weitergeben. Wer ein solches 
Exemplar des  Vernehmlas-
sungsentwurfes zum neuen 

Wohnbauförderungsgesetz 
wünscht, kann diesen kosten
los beim «Volksblatt» bezie
hen. Anruf genügt: Tel. 
2 42 42 / 242  43. Im übrigen 
werden auch an den weiteren 
FBP-informations- und Ge
sprächsabenden die Origi
nal-Texte des  neuen Entwur
fes kostenlos zur Verfügung 
gestellt. 

Die weiteren Termine: 

Balzers 
Hotel «Riet» (20.15 Uhr) 
Heute Mittwoch 
# Dr. Walter Kieber 

Fürstl. Regierungschef 
# Dr. Peter Marxer 

FBP-Parteipräsident 
# EmanuelVogt 

Abgeordneter 
# Eugen Büchel 

Ersatz-Abgeordneter 

Triesen 
Hotel Meierhof (20.15 Uhr) 
Freitag, 12. November 
# Dr. Peter Marxer 

FBP-Parteipräsident 
# Josef Frommelt 

Abgeordneter 
# Hans Gassner 

Regierungsrat 

Triesenberg 
Gasthaus «Edelweiss» 
Dienstag, 23. November 
% Dr. Walter Kieber 

Fürstl. Regierungschef 
# Hans Gassner 

Regierungsrat 
# Dr. Peter Marxer 

FBP-Präsident 
J 

Ein zweites Zentrum 
für unsere Residenz 
Nächste Woche nimmt das neue Vaduzer Postamt den Betrieb auf 

Am kommenden Montagmorgen 
(15. November) beginnt für die Resi
denz Vaduz in zweifacher Hinsicht 
ein neues Kapitel: nach rund fünf
jähriger Bauzeit kann die neue Post 
(im Erdgeschoss des Post- und Ver
waltungsgebäudes) ihren Betrieb 
aufnehmen. Für das Vaduzer Post
amt endet damit auch ein langer 
Weg durch verschiedene Proviso
rien, von denen das letzte im Rat
haus noch das angenehmste war. 

Die Eröffnung der neuen Post 
bringt naturgemäss auch eine 
Verlagerung der Fussgängerfre
quenz, die sich in den letzten Jahren 
unmittelbar beim Rathausplatz kon
zentrierte. Mit der Eröffnung der 
neuen Post wird auch die Postauto-
Endstation der liechtensteinischen 
Residenz verlegt, so dass sich hier 
sehr bald ein zweites Zentrum bil
den wird. Im Laufe der nächsten 
zwei Monate werden neben der 

Postwertzeichenstelle der Regierung 
auch das Bauamt, die Fremden
verkehrszentrale und weitere staat
liche Büros das neue Verwaltungs
gebäude beziehen. Die bevorste
hende Eröffnung der Post war 
Anlass zu einer ersten Besichtigung 
der künftigen PTT-Dienststellen, die 
am Montag im Beisein des Vizere
gierungschefs unter der Führung 
von Kreispostdirektor Emil Schö-
nenberger stattfand. Wir  werden in 

Zwanzig Jahre 
Kraus-Thomson 
Sonderausgabe der 
Kundenzeitschrift «KBB» 
Fast unbemerkt von der Oef-
fentlichkeit konnte die Firma 
Kraus-Thomson in Nendeln 
in diesen Wochen ihr 20jäh-
riges Bestehen in Liechten
stein feiern. Das Unterneh
men beschäftigt allein in sei
ner liechtensteinischen Nie
derlassung heute gegen 120 
Mitarbeiter, wovon der  über
wiegende Teil (rund 80 Pro
zent) Liechtensteiner. Entge
gen anderen Wirtschaftspart
nern konnte sich Kraus-
Thomson bis jetzt erfolgreich 
gegen die abgeschwächte 
Konjunktur behaupten. In der  
neuesten Ausgabe de r  Kun
denzeitschrift «Kraus Biblio-
graphical Bulletin» (KBB) 
wird insbesondere auch auf 
das  20jährige Bestehen d e s  
Firmensitzes in unserem Lan
d e  hingewiesen. Das Bulletin 
enthält neben einem sympa
thischen Leitartikel des  Prä
sidenten der  Organisation 
eine illustrierte Doppelseite 
mit einem kurzen, histori
schen Abriss über das  Für
stentum Liechtenstein. Im 
übrigen wird auf die erwei
terten Dienstleistungen von 
Kraus-Thomson namentlich 
im Angebot wissenschaftli
cher  und kulturhistorischer 
Zeitschriften hingewiesen. 
Neben «Kraus Periodicals» 
(Antiquarische Bücher), 
«Kraus Reprint» (Nachdruc
ke) und der vorerwähnten, 
neuen Abteilung «KTO-
Press», verweist das  neue  
Bulletin auch auf das  breite 
Angebot kulturhistorischer 
Dokumentationen auf Micro-
Filmen. Das Nendler Unter
nehmen hat unserem Lande 
in den letzten zwei Jahrzehn
ten auf einem völlig neuen 
Gebiet weltweite Anerken
nung eingebracht. Das Jubi
läum d e s  20jährigen Beste
hens der Firma Kraus-
Thomson in Liechtenstein ist 
uns ein willkommener An
lass, dem Unternehmen und 
seinem dynamischen Füh-
rungs- und Mitarbeiterstab 
weiterhin viel Erfolg zu wün
schen. 

unserer Mittwochausgabe näher 
darüber berichten. — Unsere Auf
nahme zeigt den Haupteingang zum 
neuen Postgebäude in Vaduz. Für 
Automobilisten stehen im Unterge-
schoss spezielle Parkplätze bereit, 
von denen aus man über eine Wen
deltreppe direkt vor den Eingang 
der Schalterhalle gelangt. 

(Bild: X. Jehle) 

Steuern: Problematischer Vergleich 
Eduard L. Hilti über eine Schweizer Pressestimme 
«Ueber viele Jahre hinweg galt die 
Schweiz als ein Steuerparadies par 
excellence. Im Laufe der Jahre ha
ben sich die Dinge beträchtlich ge
wandelt . . . »  So beginnt eine Repor
tage im Zttrcher Fachblatt «Finanz 
und Wirtschaft», welche die Frage 
untersucht, inwieweit die Schweiz 
den Ruf des Steuerparadieses Uber
haupt noch verdiene. Das Blatt 
kommt mittels Vergleichen zum 
Schluss, dass es mit der geringen 
Steuerbelastung, für welche die Eid
genossenschaft ehedem bekannt 
war, nicht mehr so weit her sei. Auf 
der Suche nach dem verlorenen Pa
radies, entdeckte «Finanz und Wirt
schaft» dann Liechtenstein als eines 
der letzten,. wirklich «echten» 
Steuerparadiese für die höheren 
Einkommensschichten. Der Vaduzer 
Bücherexperte und Steuerberater 
Eduard L. Hilti bewies in einem Le
serbrief an «Finanz und Wirtschaft», 
dass internationale Steuerbela
stungsvergleiche aus verschiedenen 
Gründen problematisch sind. 

Seine Stellungnahme wurde von 
«Finanz und Wirtschaft» in der Aus
gabe . vom'  6. November auszugs
weise veröffentlicht. Der Verfasser, 
selbst Mitbegründer und Vizepräsi
dent der «Vereinigung der  Eidge
nössischen Diplomierten Buchhal

ter, Bücherexperten und Steuerbera
ter in Liechtenstein» stellte uns das 
Manuskript seines Leserbriefes zur 
Verfügung. Wir geben es nachste
hend ungekürzt wieder: 

Vergleiche sind nicht leicht 
«Ein Vergleich der Steuerbelastung 
zwischen verschiedenen Ländern ist 
nicht leicht zu machen. Recht viele 
Faktoren müssen berücksichtigt 
werden, die nicht so einfach vergli
chen werden können wie die 
Steuersätze selbst. Liechtenstein 
wird immer noch gerne als «Steuer
paradies» dargestellt, obwohl es die
sem Ruf nicht mehr unbedingt ge
recht wird. 

Nicht alles berücksichtigt 
In dem angestellten Steuervergleich 
Schweiz-Liechtenstein fällt auf, dass 
die unteren Einkommensgruppen in 
Vaduz höhere Steuern zu entrichten 
haben als in Zürich. Bei 50 000 Fran
ken ist die Belastung noch annä
hernd gleich hoch. Bei den höheren 
Einkommen ist die Belastung 
gemäss Vergleich in Zürich bedeu
tend höher als in Vaduz. Dieser 
Vergleich berücksichtigt nicht, dass 
Liechtenstein primär eine Vermö
genssteuer erhebt mit einer .ergän
zenden Erwerbssteuer. Ein Steuer

pflichtiger mit einem relativ hohen 
Einkommen wird im Normalfall 
auch ein entsprechend hohes Ver
mögen haben. Ist das Vermögen 
höher als 4 077 000 Franken, so er
gibt sich eine Höchstbelastung 
durch die Vermögenssteuer von 
0,8925 Prozent des Vermögens. Ver
mögensertrag (Dividenden, Zinsen 
etc.) wird jedoch nicht als Erwerb 
betrachtet und ist steuerfrei. 

Nachteil des Wohnsitzes 
Liechtenstein 
Wie wirkt sich nun diese hohe Ver
mögenssteuer und die Nichtbesteue-
rung des Vermögensertrages in der 
Praxis aus? Der in Liechtenstein 
wohnhafte Steuerpflichtige mit 
einem Nettovermögen von 5 000 000 
Franken hat  in Liechtenstein nur  be
schränkte Anlagemöglichkeiten. Das 
in Liechtenstein in Kraft stehende 
Grundverkehrsgesetz erlaubt auch 
Liechtensteinern nur  beschränkt, 
in Liechtenstein Liegenschaften zu 
kaufen. Er kann Kassaobligationen 
der Liechtensteinischen Banken 
kaufen. Von den "Zinsen erhält e r  
netto 96 Prozent, nach Abzug der 
4prozentigen Couponsteuer. Kauft 
e r  Liegenschaften im Ausland, so '  
werden diese auch im Ausland be
steuert. Zudem ist diese Art  von 

Geldanlage mit allerlei Risiken ver
bunden. In den meisten Fällen ist 
der Betreffende gezwungen, sein 
Vermögen in Obligationen und Ak
tien anzulegen. Die Erträge unterlie
gen, mit Ausnahme der quellen
steuerfreien Obligationen, einer 
ausländischen Quellensteuer von 
durchschnittlich 30 Prozent. (USA 30 
Prozent, CH 35 Prozent, D 25 Pro
zent). Da Liechtenstein keine 
Doppelbesteuerungsabkommen ab
geschlossen hat, (Ausnahme: mit 
Oesterreich) kann diese im Ausland 
erhobene Quellensteuer auch nicht 
verrechnet werden. 
# Seit einigen Jahren ist es nicht 
mehr möglich, eine Steuerpauschale 
mit der Liechtensteinischen Steuer
verwaltung abzuschliessen. Die Ge
fahr, dass die Reichen aus der 
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